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Bürgerstiftung Denzlingen –
Projektvorschläge gesucht!

Der Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung Denzlingen trifft sich am 20. März

2023. Dort soll über Ausschüttungen, also die finanzielle Unterstützung von
Projekten von Denzlingern für Denzlinger, beraten werden.
Darum freut sich Bürgermeister Hollemann bis spätestens 6.März 2023 auf
formlose, konkrete, schriftliche Vorschläge zur Förderung von Jugend- und
Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und
Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Landschafts- und Denkmalschutz sowie
Sport in Denzlingen. Ihren Antrag richten Sie an die: Bürgerstiftung Denzlin-
gen, Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen. Oder per E-Mail an: buergerstiftung
@denzlingen.de.
Die Bürgerstiftung engagiert sich ausschließlich im Bereich der Gemeinde
Denzlingen. Auf einer Din-A4 Seite sollte das Projekt beschrieben, angege-
ben werden wann die Durchführung geplant ist und dargelegt werden war-
um die Organisation einen Zuschuss zu ihrem Projekt bekommen sollte. Da
die Bürgerstiftung lediglich einen Anteil der Kosten übernehmen wird, sollte
auch dargestellt werden wie die übrige Finanzierung des Projektes aussieht.
Für weitere Fragen zur Bürgerstiftung Denzlingen oder der Möglichkeit, zu-
zustiften oder zu spenden steht Vorsitzender der Bürgerstiftung Denzlingen,
Bürgermeister Markus Hollemann unter Telefon 07666 / 611-1200 oder buer-
gerstiftung@denzlingen.de gerne zur Verfügung.

Spendenaufruf Ruhe- und Sitzbänke
Komfort und Mobilität für gerade
auch ältere sowie bewegungseinge-
schränkte Mitbürgerinnen und Mit-
bürger: Unter Mitwirkung des Ar-
beitskreises „Älter werden in Denz-
lingen“ beschloss der Gemeinderat,
in Denzlingen neue Sitzbänke aufzu-
stellen. Dank zahlreicher Spenden
konnten zwischenzeitlich an ver-
schiedenen Plätzen und Straßen in
Denzlingen neue Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. Sie sollen zum Ver-
weilen und Wiederkehren einladen. Die Kosten für den Kauf und die Auf-
stellung einer Bank belaufen sich auf rund 1.500 Euro.
Für die weitere Umsetzung dieses Projektes freut sich die Gemeinde Denz-
lingen auf Ihre Unterstützung. Durch Ihre Spende besteht die Möglichkeit,
Pate oder Patin der durch Sie gestifteten Sitzgelegenheit zu werden. Jeder
(Teil-)Betrag hilft. Sprechen Sie uns an, wenn Sie auch Interesse an einer
Spendenplakette mit Ihrem Namen haben.
Bei Interesse an einer Patenschaft wenden Sie sich bitte im Rathaus an Frau
Pfister, E-Mail S.Pfister@Denzlingen.de oder Telefon 07666 / 611-1203. Für
Ihre Spende erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
c Spendenkontonummer:

Gemeinde Denzlingen, Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau, Verwen-

dungszweck: „Spende Ruhebank“, IBAN: DE84 6805 0101 0020 0215 64.

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110

Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112

Rufnummer Krankentransport: 19222

Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117

Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70

Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116

Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr
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Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates Denzlingen

Am Dienstag, 28.02.2023, 19:30 Uhr, 
findet im Ratssaal des Alten Rathauses, 

Hauptstr. 118, Denzlingen eine öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates Denzlingen statt.

Tagesordnung:

1 Fragen und Anregungen der Zuhörer (Fragestunde)

2 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

3 Bebauungsplan „Raiffeisenplatz - 2. BA“ - Satzungsbeschluss

4 Einbringung Haushaltsplan 2023
  1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeinde 

Denzlingen für das Haushaltsjahr 2023
  2. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Gemeindewerke 

Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2023
  3. Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Denzlingen für das Wirtschaftsjahr 2023

5 Haushaltsplan 2023 - Beratung über Haushaltsanträge

6  Flurneuordnungsverfahren Glottertal-Gebietserweiterung 
Richtung Denzlingen

 – Geänderter Beschluss –

7 Annahme von Spenden 2. Halbjahr 2022

8 Verschiedenes (Fragestunde)

Markus Hollemann 

Bürgermeister

Gemeinde Denzlingen

Öffentliche Sitzung 
des Technischen Ausschusses

Am Dienstag, 28.02.2023, 17:30 Uhr, 
findet im Ratssaal des Alten Rathauses,  

Hauptstr. 118, Denzlingen eine öffentliche Sitzung 
des Technischen Ausschusses statt.

Tagesordnung:

1 Bauanträge

1.1  Im Untergraben 31 – Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Carport

1.2 Poststraße 4 – Errichtung eines Stellplatzes

1.3  Hindenburgstraße 79-81 – 
Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern – Nachtrag

1.4  Unterrichtung über die Weiterleitung von Bauanträgen, 
für die eine Beschlussfassung im Technischen Ausschuss 
nicht erforderlich ist, bzw. die durch die Rathausverwaltung 
weitergeleitet wurden.

2 Bike & Ride, Spitalweg

 – Sachstandbericht nach Flächenprüfung der Bahn 
 – Vorstellung Planungsänderungen 
 – Kostenschätzung

3 Verschiedenes

Markus Hollemann 

Bürgermeister

Kinder, die im nächsten Kindergarten-
jahr (2023/2024) einen entsprechen-
den Betreuungsplatz in einem unserer 
Kindergärten benötigen, müssen über 
das zentrale Portal der Gemeinde 
Denzlingen angemeldet werden.

Bitte nutzen Sie deshalb für die 
Vormerkung das Online Portal der 
Gemeinde Denzlingen.

Sie finden dies unter 
www.denzlingen.de / Leben & 
Arbeiten / Kindertageseinrichtungen / 
Vormerkung für einen Betreuungs-
platz

Informationen hierzu finden 
Sie ebenso auf der Homepage der 
Gemeinde Denzlingen. 

Bitte beachten Sie, dass die 
Vormerkungen/Anmeldungen bis zum 
18.03.2023 vorzunehmen sind. 

Anmeldungen 
für Betreuungsplätze 
in den Kindergärten 
für das 
Kindergartenjahr 
2023/2024
Nutzung des Online-Portals 
der Gemeinde Denzlingen

Vormerkungen/Anmeldungen 
bis 18.03.2023

Einrichtung
Anschrift, Telefon,
Ansprechpartner

Tag der 
offenen Tür:

Internet und E-Mail

Evangelischer Kindergarten 
Arche

Thüringer Str. 13
5593
Frau Böttcher

04.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.ev-kindergaerten-denzlingen.de
Rubrik Kindergärten
E-Mail: Kiga.arche.denzlingen@kbz.ekiba.de

Evangelischer Kindergarten
Fröbelstraße

Fröbelstr. 4
2253
Frau Greiner

04.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.ev-kindergaerten-denzlingen.de
Rubrik Kindergärten
E-Mail: 
Kiga.froebelstrasse.denzlingen@kbz.ekiba.de

Evangelischer Kindergarten
Pfistergässle

Pfistergässle 11
2194
Frau Frey

04.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.ev-kindergaerten-denzlingen.de
Rubrik Kindergärten
E-Mail:
Kiga.pfistergaessle.denzlingen@kbz.ekiba.de

Katholischer Kindergarten 
St. Franziskus

Allmendstr. 20
1048
Frau Bühler

11.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.an-der-glotter.de
Rubrik Denzlingen/Kindergärten
E-Mail:
Kita-franziskus-denzlingen@an-der-glotter.de

Katholische Kindertagesstätte 
St. Jakobus mit
Waldgruppe 

Stuttgarter Str. 2
3448
Frau Reher 
Am Einbollen

04.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.an-der-glotter.de
Rubrik Denzlingen/Kindergärten
E-Mail:
kita-jakobus-denzlingen@an-der-glotter.de

Katholischer Kindergarten 
St. Josef

Hinterhofstr. 11
4285
Frau Walz

04.03.2023
10 – 12 Uhr

Internet: www.an-der-glotter.de
Rubrik Denzlingen/Kindergärten
E-Mail: 
Kita-josef-denzlingen@an-der-glotter.de 

Wald- und Naturkindergarten 
Aktion Lebensraum e.V.

Berliner Str. 58/2
und Standort Einbollen
0172/3068979
Frau Uehlin

03.03.2023
9-11 Uhr Berliner 

Straße (Stadtpark) 
14-16 Uhr Einbollen

Internet: www.aktion-lebensraum.de
E-Mail: 
uehlin@aktion-lebensraum.de

Natur- und Hofkindergarten 
„Lerchenkinder“ 
Kita Natura e.G.

Eisenbahnstr. 29
Frau Casar 
015759157172 

11.03.2023
11- 13 Uhr 

Internet: www.kita-natura.de/denzlingen
E-Mail: 
lerchenkinder.denzlingen@kita-natura.de

Einrichtungen (Kindergärten) in Denzlingen:

Zurückschneiden von Hecken, 
Sträuchern und Bäumen an öffentlichen 
Straßen und Verkehrsflächen
Es kommt immer wieder vor, dass Zweige von Bäumen sowie Hecken 
und Sträucher auf privaten Grundstücken über die Grundstücksgrenze 
hinaus in öffentliche Geh-/Radwege und Straßen hineinwachsen. 
Nach § 28 Abs. 2 Straßengesetz Baden-Württemberg sind die Eigen-
tümer und Bewirtschafter von Grundstücken, die an öffentlichen 
Straßen, Gehwege und Verkehrsflächen angrenzen verpflichtet, ihre 
Anpflanzungen so zurückzuschneiden, dass sie nicht über die Grund-
stücksgrenze hinausragen und somit die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
Das Grün darf die Sicht auf Ampeln, Verkehrszeichen oder Straßenbe-
leuchtung nicht nehmen. Anpflanzungen müssen so zurückgeschnitten 
sein, dass die Verkehrszeichen von allen Verkehrsteilnehmern rechtzei-
tig wahrgenommen werden können. Im Bereich von Sichtdreiecken an 
Straßenmündungen sind Anpflanzungen auf die maximale Höhe von 
80 cm ab Straßenniveau zurückzuschneiden, damit in diesen Bereichen 
keine Verkehrsgefährdungen entstehen und die Sichtverhältnisse im 
Einmündungsbereich nicht eingeschränkt sind. Des Weiteren regeln die 
straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen, dass entlang von Geh- und 
Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und im Bereich von Straßen bis 
zu einer Höhe von 4,50 m keine Pflanzen bzw. Äste in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinragen dürfen (siehe nachfolgende Grafik).

Bei gravierenden Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, die entspre-
chenden Grundstückseigentümer anzuschreiben. Wir weisen darauf 
hin, dass bei Nichtbeachtung Grundstückseigentümer verantwortlich 
gemacht werden können, sofern, es bei einem nicht erfolgten Rück-
schnitt zu einem Unfall kommt. 
Bei der Freihaltung von Geh-/Radwegen und Straßen sind während der 
Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. September die Bestimmun-
gen des Naturschutzgesetzes zu beachten. Nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 Na-
turschutzgesetz ist es in dieser Zeit verboten, Hecken, lebende Zäune, 
Bäume, Gebüsche und Röhrichtbestände zu roden und abzuschneiden 
oder auf andere Weise zu zerstören. Ein maßvolles Zurückschneiden 
kann jedoch erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass freilebende 
Tierarten, insbesondere brütende Vögel, nicht beeinträchtigt werden.
Es empfiehlt sich deshalb, die notwendigen Rückschnitte noch 
in der Zeit bis 28. Februar vorzunehmen.

Hinweis:

Das Schnittgut kann freitags von 13 – 17 Uhr und samstags von 
9 – 14 Uhr beim Grünschnittsammelplatz im Gewann Mattstein 
abgeliefert werden.

LICHTRAUMPROFIL
muss freigehalten werden!

STRASSE

Grundstücksgrenze Grundstücksgrenze

Geh-/Radweg
2,50 m

4,50 m



23. Februar 2023 . Ausgabe 8
4 | AMTSBLATT Von Haus zu Haus

Einladung zur Jagdgenossenschafts-
versammlung Jagdbezirk Sexau

Alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Sexau (Jagdbögen 1,
2, 3)werden gem. § 6 Nr. 2 der Satzung der Jagdgenossenschaft Sexau hiermit
eingeladen zu einer
nicht-öffentlichen Jagdgenossenschaftsversammlung

am Freitag, dem 03. März 2023, beginnend um 19:30 Uhr

im Geschwister-Roser-Saal der Bürgerbegegnung, Ernst-Bühler-Weg 1,

Sexau.
Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht auch durch einen mit schriftlicher
Vollmacht versehenen Vertreter ausüben.
Jeder Bevollmächtigte kann dabei höchstens 5 Jagdgenossen vertreten.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Vorstellung der Bewerber für den Jagdbogen 3
3. Beschluss über die Neuverpachtung des Jagdbogen 3
4. Bericht über die Verpachtung der Jagdbögen 1 und 2 durch den Jagdvor-
stand
5. Sonstiges
6. Wünsche und Anregungen

Für den Jagdvorstand:
Michael Goby

Bürgermeister

Abfallabfuhr

Mittwoch, 1. März:

Abfallgefäße (35-Liter- bis 1,1-Kubikmeter-Behälter)

Kunstausstellung „Objekte und Reliefs“ von Bernd Wehner
vom 3. März bis 2. April

DieAusstellung in der Galerie imAlten Rathaus kann samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr besucht werden. (Vernissage am Freitag, 3. März, 18 Uhr.)

Deutschland-Ticket Vorbestellung im
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) jetzt möglich

Abonnentinnen und Abonnentenmit RegioKarte werden automatisch infor-

miert. Das Deutschland-Ticket soll zum 1. Mai 2023 eingeführt werden. Auch
wenn derzeit weitere Verhandlungen zur Ausgestaltung laufen, bietet der
Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) allen Interessierten die Möglichkeit,
das Deutschland-Ticket bereits jetzt vorzubestellen.
Sicher ist, dass das Deutschland-Ticket zur Einführung 49 Euro pro Monat
kosten wird und im Nahverkehr in der 2. Klasse in ganz Deutschland gilt. Die
persönliche (nicht übertragbare) Fahrkarte gibt es ausschließlich im Abon-
nement, mit monatlicher Kündbarkeit. Das Deutschland-Ticket kann – an-
ders als das 9-Euro-Ticket – nicht als Monatskarte gekauft werden.
Wer heute ein Abo für Erwachsene der RegioKarte hat, wird automatisch
und rechtzeitig vom RVF kontaktiert und über die Wechselmöglichkeit ins
Abo des Deutschland-Ticket informiert.
Alle Interessenten können das Deutschland-Ticket über die Homepages des
RVF und der Freiburger Verkehrs AG (VAG) vorbestellen.
Die VAG betreut alle Abonnements im Auftrag des RVF und registriert die
Vorbestellung und kontaktiert die Interessenten spätestens einen Monat vor
dem Start des Deutschland-Tickets erneut, um die Bestellung verbindlich zu
machen.
Aktuelle Infos zum Deutschland-Ticket: https://www.rvf.de/aktuelles/
deutschland-ticket.
Direkt zur Vorbestellung: https://www.vag-freiburg.de/tickets/monatskar-
ten-abos/deutschland-ticket.
Regio-Verkehrsverbund Freiburg GmbH (RVF)

Die Polizei informiert: Betrügerische Webshops

Man surft im Internet und plötzlich erscheint eine Anzeige mit teuren Elekt-
rogeräten für einen Schnäppchenpreis. Klingtverlockend. Dochwer sichvon
dem günstigen Preis zu einem Kauf hinreißen lässt, zahlt am Ende drauf.
Häufig wird man bei solchen betrügerischen Webshops dazu aufgefordert,
per Vorkasse oder Kreditkarte zu bezahlen. Nach der Zahlung wird die be-
stellte Ware gar nicht versendet und der Webshop verschwindet wieder aus
dem Netz.
Wenn man zu Schaden gekommen ist:

- Den Anbieter kontaktieren.
- Die Bank informieren.
- Dokumentieren, was passiert ist.
- Den Betrug auf der Verkaufsplattform melden.
- Anzeige erstatten.
Für weitere Fragen oder Beratung kann man sich gerne melden über frei-
burg.pp.praevention@polizei.bwl.de.
Polizeipräsidium Freiburg

Endlich Rauchfrei – Frühling wieder riechen können

Noch ist es Winter. Doch schon kündigt die Haselnuss vom Frühling. Wenn
dann in wenigen Wochen die Kirschbäume blühen und Sträucher und Blu-
men ihren Duft verströmen, haben Raucherinnen bzw. Raucher meist nichts
davon. Denn Rauchen schädigt auch das Riechvermögen. Die gute Nachricht
dennoch: „Riechen und Schmecken kommen wie eine Belohnung als Erstes
zurück“ schildert Joachim Blank von der Emmendinger Fachstelle Sucht die
Erfahrungen von vielen ehemaligen Raucher/-innen.
In der Fachstelle gibt es daher gerade jetzt Unterstützung beim Rauchstop.
In einem Gruppenkurs mit sechs Terminen bereiten sich die Teilnehmer/-in-
nen gemeinsam auf den Ausstieg vor, beenden das Rauchen und stabilisie-
ren sich in weiteren Gruppentreffen. Der nächste Gruppenkurs „Rauchfrei“
startet am Donnerstag, 2. März, 18 Uhr. Information und Anmeldung unter
Telefon 07641 / 9335890 oder fs-emmendingen@bw-lv.de.
Fachstelle Sucht Emmendingen

Neueröffnung Sozialstation, Tagespflege und Wundpraxis

Die DREISAM Sozialmedizinische Pflegebetriebe gGmbH ist seit über 30 Jah-
ren ein Anbieter für alle Disziplinen in der Altenhilfe unter der Trägerschaft
der AWO, des DRK und des PARITÄTischen Wohlfahrtsverbandes.
DREISAM eröffnet am 1. März einen neuen Standort in Emmendingen in der
Weinstockstraße 10 mit einem ambulanten Pflegestützpunkt, einer Tages-
pflege für 20 Tagesgäste und einer Wundpraxis. Die ambulanten Pflegetou-
ren in der Region Emmendingen, die auch die Gemeinde Denzlingen bein-
halten, sind bereits seit Oktober 2022 aktiv. Es sind noch Plätze frei! Wer Hilfe
braucht, kann anrufen: Telefon 07641 95094-0.
Kontakt: „Sozialstation Am Brettenbach“ / „Tagespflege Am Brettenbach“ /
„Deine Wundpraxis Am Brettenbach“, Weinstockstraße 10, 79312 Emmen-
dingen, Telefon 07641 / 95094-0, schott@3sam.de.

24. Februar:

Elke Herrmann (70 Jahre).
25. Februar:

Hans-Jörg Knörr (80 Jahre).
26. Februar:

Ursula Scheu (85 Jahre); Hans-Jürgen Bensheimer (80 Jahre); Nelli Bröckel
(80 Jahre).
27. Februar:

Dr. Raimund Sesterhenn (75 Jahre).
1. März:

Erich Elz (85 Jahre); Anna Grams (85 Jahre).

Allgemeinverfügung des Landratsamts aufgrund
näherkommender Geflügelpest

Im Gebiet des Stadtkreises Freiburg wurde am 13. Februar 2023 der Ausbruch
der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) nach dem Fund eines
toten Schwans amtlich festgestellt. Aufgrund des Tiergesundheitsgesetzes
(TierGesG) hat das Landratsamt Emmendingen daher eine Allgemeinverfü-
gung erlassen, nach der alle Geflügelhalter auf dem Gebiet des Landkreises
Emmendingen westlich der Bundesstraße 3 (B 3) bis zum Rhein (Kreisgrenze)
mit sofortiger Wirkung das Geflügel aufstallen muss. Dies gilt sowohl für ge-
werbliche als auch für private Haltungen. Zu Geflügel zählen unter anderem
Hühner,Truthühner,Perlhühner,Rebhühner,Fasanen,Wachteln,Enten,Gän-
se, Strauße, Emus und Nandus. Geflügel darf nur in geschlossenen Ställen
oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen
Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, gehalten werden.
Die weiteren Bestimmungen sind in der Allgemeinverfügung enthalten, die
auf www.landkreis-emmendingen.de unter „Allgemeinverfügungen“ ein-
sehbar ist. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 15. März 2023.

Aufruf zur Teilnahme an der Landesaktion „Gläserne
Produktion“: Nachhaltig gut – Lebensmittel aus Baden-
Württemberg

Das Landwirtschaftsamt des Landkreises Emmendingen möchte alle erzeu-
genden Betriebe in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau, in der
Forstwirtschaft, in der Imkerei und in allen verarbeitenden Betrieben wie
Mühlen, Bäckereien, Metzgereien usw. aufrufen, sich an der bekannten und
beliebten Landesaktion „Gläserne Produktion“ zu beteiligen. Die Landesak-
tion bietet Einblicke in die Erzeugungs- und Verarbeitungsprozesse. Mit an-
schaulichen Informationen kann Transparenz, Akzeptanz und Toleranz auf
beiden Seiten geschaffen werden. Vor allem auch junge Menschen sollen
angesprochen werden. Dabei können Themen wie Ausbau der regionalen
Wertschöpfungsketten, Erhalt der Kulturlandschaft, Tierwohl, Klimaschutz,
Versorgungssicherheit und Biodiversität aufgegriffen werden. Das Spektrum
an möglichen Aktionen ist so vielfältig wie die Betriebe der Land- und Er-
nährungswirtschaft. Die Palette reicht vom großen Hoffest über eine erleb-
nisorientierte Weinbergtour bis hin zu einer Betriebsführung mit begrenzter
Teilnehmerzahl, die ein bestimmtes Thema aufgreift. Gerade die kleinen For-
mate bieten eine gute Gelegenheit mit den Besucherinnen und Besuchern
direkt ins Gespräch zu kommen. Fürweitere Informationen können Betriebs-
leitende mit Andrea Fromm Kontakt aufnehmen, Telefon 07641 / 451-9142
oder per E-Mail an landwirtschaftsamt@landkreis-emmendingen.de. Das
Anmeldeformular kann unter www.landkreis-emmendingen.de/landwirt-
schaftsamt abgerufen werden. Eine Anmeldung ist bis 6. März möglich.

BeKi-Referentinnen und -Referenten
im Landkreis Emmendingen gesucht

Die Landesinitiative BeKi – Bewusste Kinderernährung – ist seit über 40 Jah-
ren ein fester Bestandteil im Bereich der Ernährungsbildung in Baden-Würt-
temberg. Die freiberuflichen BeKi-Referentinnen und -Referenten sind in der
Kita (Krippe und Kindergarten), Kindertagespflege und Schule tätig. Die Be-
Ki-Angebote sind eine Leistung des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher
Raum und Verbraucherschutz (MLR), rund um ausgewogenes und genuss-
volles Essen und Trinken für Kinder vom sechsten Lebensmonat bis zur 6.
Schulklasse.Voraussetzung für diese abwechslungsreiche, freiberufliche Tä-
tigkeit ist eine Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Ernährung,
Hauswirtschaft oder Gesundheitsförderung. Erfahrungen in der Erwachse-
nenbildung und/oder Pädagogik sind von Vorteil. Jährlich wird eine Aus-
wahl an Qualifizierungen im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kinder-
ernährung angeboten. Interesse? Informationen zur freiberuflichen Tätigkeit
sind bei den regionalen Ansprechpersonen im Landratsamt Emmendingen
unter landwirtschaftsamt@landkreis-Emmendingen.de erhältlich.

Kreismedienzentrum bietet
Senioren-Medienmentoren-Programm an

Im Rahmen des Senioren-Medienmentoren-Programms, dasvom Landesme-
dienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) im Auftrag des Staatsministeriums
Baden-Württemberg durchgeführt wird, bietet das Kreismedienzentrum
eine Senioren-Medienmentoren-Schulung an. Ziel ist es, dass die Teilneh-
menden nach der kostenfreien zehnstündigen Schulung die Senioren in ih-
rem Umfeld bei der Bedienung und Nutzung digitaler Medien als Medien-
mentorin oder Medienmentor unterstützen und ihnen ihr Wissen weiterge-
ben. Das Programm richtet sich an Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, die
bereitsErfahrungenmitderBedienungundNutzungdigitalerMediengesam-
melt haben. Unter anderem werden in der Schulung die sichere Nutzung von
Internet, Smartphones, Tablets & Apps praxisnah erarbeitet, weitere The-
mensindDaten-undVerbraucherschutz,Kommunikationsmöglichkeiten im
Internet und zielgruppenspezifisch geeignete Lehrmethoden und Veranstal-
tungsformate.
Die kostenfreie Schulung findet am 6., 7., 17. und 18. März jeweils von 9.30 bis
12.30 Uhr im Kreismedienzentrum Emmendingen (Adolf-Sexauer-Straße 1/1,
79312 Emmendingen) statt. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme erforder-
lich, diese bitte an kmz-em@landkreis-emmendingen.de senden.
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Vormerkung für die 
Schulkindbetreuungen an der Grundschule 
Denzlingen für das Schuljahr 2023/2024
Nutzung des Online-Portals der Gemeinde Denzlingen

Kinder, die ab September 2023 in die Grundschule Denzlingen 
kommen und einen Betreuungsplatz außerhalb der Schulzeiten 
benötigen, müssen über das Online-Portal der Gemeinde Denz-
lingen angemeldet werden. Bitte nutzen Sie deshalb die Zentra-
le-Vormerkung auf www.denzlingen.de unter der Rubrik „Leben 
& Arbeiten“ – „Bildung & Betreuung“ – „Schülerbetreuung“. 
Informationen hierzu finden Sie neben der Homepage der Ge-
meinde Denzlingen auch auf www.awo-denzlingen.de unter der 
Rubrik „Schulkinder“.
Bitte beachten Sie, dass Vormerkungen für einen Hortplatz bis 
zum 28.02.2023 vorzunehmen sind.

Schulkindbetreuung 
an der Grundschule 
Denzlingen

Betreuungszeiten Kontakt

AWO Hort an der Schule
Schulhaus „Grüner 
Weg“ und Schulhaus 
„Hauptstraße“

12.10 – 17.00 Uhr
12.10 – 15.00 Uhr

AWO Denzlingen
hort@awo-denzlingen.de
07666 611 2620

Kernzeitbetreuung
Schulhaus „Grüner 
Weg“ und Schulhaus 
„Hauptstraße“

Verschiedene Module
 7.30 –  8.30 Uhr
12.10 – 13.00 Uhr
12.10 – 13.30 Uhr
12.10 – 15.00 Uhr

Gemeinde Denzlingen
kernzeitbetreuung@
denzlingen.de 
07666 611 1304

Mediathek
Für die Besucherinnen und 
Besucher der Mediathek, 
Hauptstr. 134, wird das Tragen einer medizinischen Maske und wei-
terhin das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln empfohlen.

Informieren Sie sich über unser Angebot über unsere Homepage 
bibliotheken.komm.one/denzlingen oder telefonisch 611-2240.

Bitte beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten:
Montag geschlossen 
Dienstag 09-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch 09-15 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag 09-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Sport & Familienbad 
MACH‘ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Sport & Familienbads MACH‘ BLAU,

die Wintersaison endet in diesem Jahr am Sonntag, den 12.03.23. 

Ab Montag, den 13.03.23 bis einschließlich Sonntag, den 02.04.23 
bleibt das MACH‘ BLAU für die jährlichen Wartungs- und Revi-
sionsarbeiten geschlossen. 

Im April öffnet das MACH‘ BLAU zur Sommersaison. Genauere 
Informationen werden entsprechend bekannt gegeben.

* Ganzjahresbecken vorübergehend aufgrund der Energiesparmaßnahmen 
geschlossen; **im Saunabereich sind das Dampfbad und die Vasta-Sauna ge-
schlossen. 

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert? 
Ohne Reservierung, ohne festen Termin! 

In unserem neuen Webshop finden 
Sie ein breites Ticketangebot. Laden 
Sie Ihr Ticket direkt runter oder Sie er-
halten Ihr Ticket per Mail. Mit dem er-
haltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintre-
ten. Probieren Sie es gerne aus.
Den Webshop finden Sie über unsere 
Homepage oder scannen Sie den QR- 
Code hier links. Auf unserer Home-

page finden Sie alle wichtigen Informationen www.mach-blau-
denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familienbad MACH‘ 
BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de oder tele-
fonisch unter 07666/ 611 2550. Ihr MACH‘ BLAU Team

MACH́

BLAU

Öffnungszeiten 
MACH‘ BLAU

Wintersaison 
Hallenbad*

Wintersaison 
Sauna**

Montag 08:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Damensauna

Dienstag 08:00 – 21:00 Uhr geschlossen

Mittwoch geschlossen geschlossen 

Donnerstag 16:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Freitag 13:00 – 21:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Samstag 09:00 – 20:00 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Sonntag 09:00 – 20:00 Uhr 10:00 – 22:00 Uhr Gemeinschaftssauna

Unsere Öffnungszeiten in der Wintersaison:


